
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/9/23 2Ob719/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1953

Norm

ABGB §238

AußStrG §2 Abs2 Z7 H4

AußStrG §16

Rechtssatz

Die Verweisung eines angeblichen Schadenersatzanspruches eines P:egebefohlenen gegen den vorläu<gen Beistand

wegen Bezahlung einer Nichtschuld auf den Rechtsweg aus Anlaß der Erledigung der vom vorläu<gen Beistand

gelegten Schlußrechnung bildet keine offenbare Gesetzwidrigkeit.
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